
Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 6) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Trockenbaumonteur und Trocken-

baumonteurin (§ 10 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) den Bedarf von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sowie von Unterkünften und sanitären Anlagen fest-
stellen und bei der Bereitstellung mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen und 
für die Durchführung der eigenen Arbeiten berück-
sichtigen, Mängel dokumentieren und die Doku-
mentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, prüfen und Mängel dokumentieren 
und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
sortenrein trennen, lagern und den Abtransport vor-
bereiten, dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichts-
punkte berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe a 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen kontrollieren und 
Ergebnisse dokumentieren

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen, auf Funktionsfähigkeit prü-
fen, einrichten und bedienen

g) Maschinen auf Dichtigkeit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Förder- und Transportgeräte bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Ge-
gebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen
i) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Verlegepläne 

anfertigen
j) Aufrisse anfertigen, Flächen unter Berücksichtigung 

gestalterischer Gesichtspunkte einteilen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital, durchführen

8 Prüfen, Bewerten und 
Vorbereiten von 
Untergründen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Untergründe hinsichtlich der weiteren Bearbeitungs-
möglichkeiten unterscheiden und prüfen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

b) Untergründe auf ihre Beanspruchung und zur 
Befestigung von Konstruktionen und Bauteilen prüfen

c) Untergründe, insbesondere auf Haft- und Tragfähig-
keit, Beschädigungen, Verunreinigungen, Ebenheit, 
Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit, prüfen

d) auf Gefahrstoffe in Untergründen im Bestand achten, 
Prüfung veranlassen und Schutzmaßnahmen er-
greifen

e) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen, 
Bauteile und Objekte, insbesondere auf Verträglich-
keit, prüfen und ausführen

f) Untergründe auf Feuchtigkeit prüfen
g) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von 

Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie durch 
Einsatz von Trockenbau-Baustoffen und Verbund-
werkstoffen, für die weitere Bearbeitung vorbereiten

2

9 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

g) Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen
h) Verbindungsmittel auswählen und einsetzen
i) Holzbautraversen für Anbauteile in Trockenbau-

konstruktionen einbauen
j) Decken- und Wandbekleidungen aus Holzwerkstoffen 

herstellen
k) Holzunterkonstruktionen für Trockenbaubekleidungen 

herstellen
l) plattenförmige Holzwerkstoffe bearbeiten und ver-

legen 6
10 Herstellen von Baukörpern 

aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Vorschriften des Brand-, Schall- und Feuchteschutzes 
anwenden

h) nicht tragende Wände aus Wandbauplatten setzen
i) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
j) Öffnungen, Schlitze und Aussparungen herstellen und 

schließen
k) vorgefertigte Bauteile einbauen
l) Fugen schließen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe b 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

e) Verfahren zur Herstellung von Anschlüssen unter-
scheiden sowie Anschlüsse herstellen

f) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

g) Dämmstoffe in und an Wänden, Decken, Stützen 
und Böden nach Herstellervorgaben an- und 
einbringen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

h) Innendämmung unterscheiden und Voraussetzung 
für Innendämmung prüfen

i) Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht einbauen

12 Herstellen von Putzen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

h) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

i) Wandtrockenputz aus Wärmedämmverbundplatten 
ansetzen

j) Beschichtungsstoffe unterscheiden, auswählen, für 
Be- und Verarbeitung vorbereiten, Beschichtungen, 
insbesondere durch Streichen, Rollen und Spritzen, 
ausführen

k) Klebearbeiten ausführen

4

13 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe c 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

i) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes anwenden

j) Montagepläne erstellen und anwenden
k) Unterkonstruktionen, insbesondere für Ständerwände 

und Riegelwände, herstellen
l) Trockenbauplatten auswählen und einbauen
m) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
n) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere bei 

Brandschutzanforderungen, herstellen und schließen
o) vorgefertigte Bauteile, insbesondere Türelemente und 

Verglasungselemente, sowie Einbauteile montieren
p) Fugen in unterschiedlichen Techniken ausbilden und 

abdichten
q) Trockenbauoberflächen entsprechend der ein-

schlägigen Qualitätsanforderungen herstellen
r) Konstruktionen im Trockenbau, insbesondere hin-

sichtlich Ständertypen, Abständen, Befestigungs- 
und Verbindungsmitteln, unterscheiden und aus-
wählen

s) geregelte und nicht geregelte Bauarten bei Trocken-
baukonstruktionen berücksichtigen

t) Unterkonstruktionen zur Befestigung von System- 
und Fertigelementen erstellen

u) Montagewände herstellen
v) Unterdecken und Deckenbekleidungen herstellen
w) Vorsatzschalen herstellen
x) Verkofferungen und Schürzen herstellen und 

montieren
y) Brandschutzkonstruktionen mit Wänden und Decken 

einschließlich der Anschlüsse erstellen
z) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere für 

Sanitär-, Elektro-, Heizungs- und Klimainstallationen, 
und deren Anschlüsse herstellen

aa) Fertigteile, insbesondere Trockenstuckprofilleisten 
und Bauteile in Falttechnik, herstellen und montieren

bb) Fertigteilestriche einbauen
cc) Fugen, insbesondere Dehnfugen, Schattenfugen und 

Bauteilanschlussfugen, ausbilden
dd) Fugen maschinell schließen

20
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

f) Schäden feststellen
g) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 

angrenzende Bauteile schützen
h) Dämm- und Trockenbaukonstruktionen rückbauen 

und getrennt entsorgen
i) Öffnungen in Böden, Wänden und Decken herstellen 

sowie Öffnungen sichern
j) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

k) Gefahrstoffe erkennen und zur Sicherung und 
Entsorgung melden

4

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2

Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr – 
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Trockenbaumonteur und Trocken-

baumonteurin (§ 10 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche 
Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den 
eigenen Arbeitsbereich treffen

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

6 
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